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 Veröffentlicht am 12.02.1987

Norm

ABGB §835 D

AußStrG §2 Abs2 Z7 H1

AußStrG §230

EheG §85

KtnEHG §7 Satz1

KtnEHG §9 Abs2 und Abs2

Rechtssatz

Der Außerstreitrichter hat vor einer Sachentscheidung als negative Entscheidungsvoraussetzung zu prüfen, ob nicht

bereits eine privatautonome Regelung der Beteiligten vorliege. Tatsache, Inhalt und Form einer solchen Regelung, aber

auch ihre Erlaubtheit und Möglichkeit hat der Richter im Außerstreitverfahren zu prüfen und unter Bedachtnahme auf

§ 2 Abs 2 Z 7 AußStrG - soweit diese allgemeine Verfahrensvorschrift nicht etwa durch eine Sondervorschrift

ausgeschlossen wird - auch zu beurteilen. Die Anfechtung eines Übereinkommens nach den §§ 870 ? ABGB fällt dabei

aber außerhalb des dem Außerstreitrichter zugewiesenen Aufgabenbereiches.
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